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(V) Gefahrenübergang und Entgegennahme, Verpackung (I) Angebot 
1. Der Versand geschieht stets auf Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn frachtfreie 
Lieferung vereinbart wurde. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der 
Lieferteile auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr 
und Aufstellung übernommen hat. Die Sendung wird auch durch den Lieferer auf 
Kosten des Bestellers gegen Transportschäden und auf Wunsch des Bestellers auf 
seine Kosten auch gegen sonstige versicherbare Risiken versichert. Die Übernahme 
der Versicherung ändert nichts an der Gefahrtragung des Bestellers für den Transport 
gemäß Satz 1. 

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Beschreibungen und 
Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und 
Urheberrecht vor; sie dürfen ohne Genehmigung des Lieferers Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Angebote 
sind stets freibleibend, soweit sie nicht befristet sind. 
 
 

 (II) Umfang der Lieferung / Eigenschaften 
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; 
jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die 
Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er vom Lieferer schriftlich bestätigt 
ist. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers 
maßgebend. Die Eigenschaften der Lieferung und ihr Verwendungszweck richten sich 
ausschließlich nach der Produktbeschreibung. Abweichende Vereinbarungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung.  

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, 
unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VI entgegenzunehmen. Teillieferungen sind 
zulässig. 

 
 
(III) Preise und Zahlungsbedingungen 

 1. Die Preise gelten ab Werk und schließen Verpackung, Fracht, Porto und 
Wertsicherung nicht ein. Dies gilt auch für vereinbarte Teillieferungen. Zu den Preisen 
kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe dazu. 

4. Die Verpackung wird nach bestem Ermessen vorgenommen und zum 
Selbstkostenpreis berechnet. 
  
 2. An Besteller, mit denen bisher keine Geschäftsverbindung bestand, erfolgt die 

Lieferung, wenn nicht anders vereinbart, gegen Vorauszahlung oder Nachnahme. Bei 
ständiger Geschäftsverbindung ist die Zahlung von Waren- Rechnungen innerhalb von 
8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu leisten. Rechnungen 
aus Lohnaufträgen und Miet-Rechnungen sind sofort ohne Skonto zahlbar. Bei 
Aufträgen im Werte von mehr als € 5.000,- erfolgt die Zahlung in der Weise, dass ein 
Drittel des Rechnungsbetrages bei Bestellung, ein Drittel bei Versand und ein Drittel 
30 Tage nach Rechnungsstellung zu zahlen ist. 

(VI) Gewährleistung 
Für Sachmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluß der weiterer 
Ansprüche wie folgt Gewähr: 
 
1. Alle Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen des Lieferers auszubessern 
oder neu zu liefern, die sich innerhalb der Gewährleistungsfrist (bei Mehrschichtbetrieb 
innerhalb von 6 Monaten) seit Lieferung infolge eines vor dem Gefahrübergang 
liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe 
oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit als 
erheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 
Für Fremderzeugnisse oder wesentliche Anteile von Fremderzeugnissen beschränkt 
sich die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der Ansprüche, die ihm gegen seinen 
Lieferanten zustehen. 

 
3. Wechsel und Schecks gelten erst mit ihrer Einlösung als Zahlung. Bei 
Zahlungsverzug werden Verzugszinsen berechnet; der Zinssatz beträgt 8 % über dem 
Basiszinssatz nach § 1 Diskont-Überleitungs-Gesetz.  
 
4. Das Zurückhalten von Zahlungen oder das Aufrechnen wegen etwaiger vom 
Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers ist nicht statthaft.  

2. Zur Vornahme der dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 
Ersatzlieferungen hat der Besteller dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu geben; andernfalls ist der Lieferer von der Haftung der daraus entstehenden Folgen 
befreit. Nur in dringenden Fällen, so bei Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen 
ist, oder wenn der Lieferer im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel 
selbst oder durch Dritte zu beseitigen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. 

 
5. Die Inzahlungnahme einer gebrauchten Kompressor-Anlage erfolgt stets unter der 
Voraussetzung, dass die volle Funktionsfähigkeit der Anlage, insbesondere des 
Motors, festgestellt wird. 
 
 
(IV) Lieferzeit 
1. Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und 
Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

 
3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt 
der Lieferer, soweit die Beanstandung berechtigt ist, die Kosten des Ersatzstückes und 
des Versandes sowie die Kosten des Aus- und Einbaues in erforderlicher Höhe. 
Ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die 
Kosten der etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte. 

 
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 
 

 3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb der Einwirkungsmöglichkeiten des 
Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse auf die Fertigstellung oder Ablieferung des 
Liefergegenstandes von Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei 
Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer 
nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem 
Besteller baldmöglichst mitteilen. 

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt, 
wenn der Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm 
gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines 
Mangels im Sinne der Lieferungsbedingungen fruchtlos verstreichen lässt. Das 
Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der 
Nachbesserung oder der Ersatzlieferung durch den Lieferer. 
 
5. Keine Gewähr wird in folgenden Fällen übernommen: 
  
a) Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, 
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder 
elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers 
zurückzuführen sind. 

4. Hat der Lieferer Schadenersatz zu leisten, so beschränkt sich der dem Besteller 
zustehende Schadenersatzanspruch - sofern der Vertrag eine gewerbliche Tätigkeit 
des Bestellers betrifft - auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren 
Schaden, und zwar 0,5 % für jede volle Woche der Verspätung, im ganzen aber 
höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verspätung oder Nichtlieferung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt 
werden kann.  

b) die Nichtverwendung eines Motorschutzschalters.  
 5. Erfolgt der Versand auf Wunsch des Bestellers später als vereinbart, so werden - 

beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft - die durch Lagerung 
entstandenen Kosten berechnet. Bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens 
jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat. Der Lieferer ist 
jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist 
nach Mitteilung an den Besteller anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen 
und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 

6. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung 
des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für seitens des 
Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommener Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten am Liefergegenstand. 
 
 
  
 6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers 

voraus.  
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(VII) Haftung 
1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener 
oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluß erfolgten 
Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher 
Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des 
Liefergegenstandes – vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so 
gelten unter Ausschluß weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der 
Abschnitte VI und VII 2. entsprechend. 
 
2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der 
Lieferer – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur bei Vorsatz, bei grober 
Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, bei 
Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat, bei 
Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- 
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer – außer in den Fällen des 
Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 
(VIII) Verjährung 
1. Alle Ansprüche des Bestellers verjähren 12 Monate nach Lieferung. Verzögert sich 
der Versand ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 18 
Monate nach Versandbereitschaft. Die Mängelanzeige muss schriftlich und 
unverzüglich erfolgen. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie 
gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht haben. 
 
2. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 6 
Monate, mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den 
Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um 
die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung 
verlängert. 
 
 
(IX) Recht des Bestellers auf Rücktritt und sonstige Haftung des Lieferers 
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte 
Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Besteller kann auch dann 
vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die 
Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, 
so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. Dasselbe gilt bei 
Unvermögen des Lieferers. 
 
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes (IV) der Lieferungsbedingungen vor 
und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene 
Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die 
Annahme der Leistung ablehnt, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der 
Besteller zum Rücktritt berechtigt. 
 
3. Tritt die Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahmeverzuges oder ist 
der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt 
dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 
 
 
(X) Eigentumsvorbehalt 
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 
insbesondere auch der Saldoforderungen, Eigentum des Lieferers, auch wenn 
Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.  
 
2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen 
Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht 
der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
 
3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherheit 
übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
 
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur 
Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die 
Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt vom 
Vertrag. 
 
5. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
an einen Dritterwerber weiterveräußern, solange der Besteller seinen Verpflichtungen 
aus dem Kaufvertrag nachkommt. Bei einer Weiterveräußerung vor Bezahlung der 
Kaufpreisforderung an den Lieferer ist der Besteller verpflichtet, sich dem Dritterwerber 
gegenüber ebenfalls das Eigentumsrecht (zugunsten des Lieferers) vorzubehalten, 
und zwar im gleichen Umfang wie in dieser Ziffer der Lieferungsbedingungen. Das 
Gleiche gilt für Konsignationslieferungen. 
 
6. Die leihweise Weitergabe von Konsignationsware ist nur nach vorheriger 
Zustimmung des Lieferers gestattet. 

 
 
 
 
 
7. Die Kaufpreisforderung aus der Weiterveräußerung gegenüber dem Dritterwerber 
tritt der Besteller im Voraus an den Lieferer ab. Der Besteller ist im Falle des 
Zahlungsverzuges verpflichtet, die Anschrift des Dritterwerbers dem Lieferer 
mitzuteilen. Unbeschadet des damit begründeten Einzugsrechts des Lieferers darf der 
Besteller die abgetretene Forderung so lange für den Lieferer einziehen, als er diesem 
gegenüber seinen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag nachkommt. Die 
eingezogenen Beträge hat der Besteller zur vertragsgemäßen Bezahlung der 
Kaufpreisforderung des Lieferers zu verwenden. Wechsel und Akzepte sind in 
Anrechnung auf die Kaufpreisforderung an den Lieferer nach erfolgter Girierung zu 
übergeben. 
 
8. Die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren durch den 
Besteller, zusammen mit anderen Waren zu einem Gesamtpreis, ist nicht gestattet. 
Erfolgt sie trotzdem, so bezieht sich die Vorausabtretung der Kaufpreisforderung an 
den Lieferer auf den Teil der Gesamtpreisforderung, der dem Wert der Vorbehaltsware 
entspricht. 
 
9. Der Besteller ist zu einer Bearbeitung, Verarbeitung und Zusammenstellung der 
Vorbehaltsware berechtigt. Der Eigentumsvorbehalt erweitert sich dabei auf die durch 
die Verarbeitung entstehenden neuen Erzeugnisse. Ein Eigentumserwerb findet nicht 
statt. Soweit auch dem Lieferer nicht gehörendes Material mit verarbeitet wird, erwirbt 
der Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Wertes seiner verwendeten, 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Für den Fall des Weiterverkaufs der 
verarbeiteten Sachen tritt der Besteller dem Lieferer im voraus die Kaufpreisforderung 
gegen den Dritterwerber zur Sicherung seiner Kaufpreisforderung ab. Er ist 
verpflichtet, auf Verlangen die zum Einzug der Forderung notwenigen Angaben zu 
machen. Soweit der Lieferer an der neuen Sache Miteigentum erworben hat, erstreckt 
sich beim Weiterverkauf diese Vorausabtretung auf den Teil der Kaufpreisforderung 
des Lieferers gegen den Dritterwerber, der dem Anteil des Miteigentums des 
Verkäufers entspricht. Die Vereinbarungen über Einzug und Abführung der 
abgetretenen Forderungen gelten auch hier. 
 
10. Erfolgt die Versendung der Ware auf Veranlassung des Bestellers unmittelbar an 
den Dritterwerber als dessen Kunden, so wird sich der Besteller in seinem Kaufvertrag 
mit dem Dritterwerber das Eigentum im Umfang dieser Ziffer der 
Lieferungsbedingungen vorbehalten. 
 
11. Wird im Zusammenhang mit der Kaufpreistilgung eine wechselmäßige Haftung des 
Lieferers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt erst mit der Einlösung des 
Wechsels durch den Besteller als Bezogenen. 
 
12. Ist der Besteller Mitglied in einem Einkaufs- oder Zentralregulierungsverband, so 
erlischt der Eigentumsvorbehalt ebenfalls erst mit der unwiderruflichen Zahlung an den 
Lieferer. 
 
13. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die Forderungen um insgesamt 
10 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe von Sicherungen 
verpflichtet. 
 
 
(XI) Reparaturen und Montagen 
Für Reparaturen und Montagen am Lieferumfang gelten unsere 
Reparaturbedingungen und Montagebedingungen als vereinbart. 
 
 
(XII) Schlussbestimmungen, Datenspeicherung 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, 
insbesondere aus unseren Lieferungen, ist Reutlingen. Dieser Gerichtsstand gilt 
ebenfalls für Streitigkeiten über die Entstehung und Wirksamkeit des 
Vertragsverhältnisses. Der Lieferer kann auch bei dem für den Sitz des Bestellers 
zuständigen Gericht klagen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
2. Der Kunde ist darüber informiert und damit einverstanden, dass alle ihn 
betreffenden Daten, auch personenbezogene im Sinne des Datenschutzgesetzes, im 
Rahmen unserer elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden. 
 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Sollte eine Teilklausel unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der Restklausel 
unberührt, wenn sie inhaltlich von der Teilklausel trennbar, im übrigen aus sich heraus 
verständlich ist und im Gesamtgefüge des Vertrages eine verbleibende sinnvolle 
Regelung ergibt. 
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